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Dr. Barbara Bisold 

Gewerbliche  
Produktivgenossenschaften –  
Bereicherung aus dem Osten? 

Diskussionsbeitrag zum Delitzscher 
Gespräch am 23.11.2010 
Das Thema „Produktivgenossenschaften“ hat 
uns seit dem 1. Delitzscher Gespräch 1995 
begleitet und stand mehrmals im Mittelpunkt 
der Beiträge und Diskussionen. Gestatten Sie 
mir deshalb heute noch einmal auf die wich-
tigsten Entwicklungen, Probleme und Erfolge 
einzugehen und weitere Anforderungen an die 
Stärkung der Produktivgenossenschaften (PG) 
aus heutiger Sicht herauszuarbeiten. 

PG standen seit jeher in einem Spannungsfeld. 
Schon Schulze-Delitzsch lag im Streit mit Las-
salle über das Wesen der PG. Obwohl es we-
nig Gründungserfahrungen zu dieser Zeit gab, 
sah Schulze diese Genossenschaftsart als 
eine reife Kooperationsform mit einer starken 
sozialen Flanke, aber zugleich als schwierigste 
Form. Er betrachtete sie als „Schlussstein des 
Systems und als Mittel, um individuell nicht 
existenzfähigen Arbeitern die Möglichkeit zu 
geben, einen Gewerbebetrieb für gemein-
schaftliche Rechnung zu errichten.“ 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland spiel-
te diese Genossenschaftsart im deutschen 
Genossenschaftswesen kaum eine Rolle. 
Gründungen erfolgten nur vereinzelt. Die Ge-
nossenschaftswissenschaft berief sich auf das 
„Oppenheimersche Transformationsgesetz“, 
das Produktivgenossenschaften kaum Überle-
benschancen einräumt.   

Mit der Wiedervereinigung wurde in Deutsch-
land das deutsche Genossenschaftswesen 
jedoch mit Produktivgenossenschaften neu 
belebt. 

In den neuen Bundesländern prägte damals 
eine Vielzahl von Produktionsgenossenschaf-
ten im Handwerk (PGH) die Struktur der mit-
telständischen Wirtschaft. Prof. Steding be-
zeichnete sie als „genossenschaftliche Erb-
masse der DDR“. Die Mehrzahl dieser PGH 
entstanden in der DDR Mitte der Fünfziger 
Jahre. Dabei ging es nicht darum, Schulzes 
Ideale umzusetzen, sondern es wurde die 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel an-
gestrebt. Das wurde in der damaligen Rechts-
stellung der PGH, ihrer staatlichen Reglemen-
tierung und in dem verfassungsrechtlich ver-
ankerten genossenschaftlichen Gemeineigen-
tum deutlich. Die genossenschaftliche Demo-
kratie war staatlicherseits stark eingeschränkt, 
dennoch war der innere genossenschafts-
rechtliche Aufbau weitestgehend gegeben. 
Die Mitglieder waren, und ich betone das, 
keine Arbeitnehmer. 

Diese „Erbmasse“ stellte das Genossen-
schaftswesen vor neue Herausforderungen. 
Zunächst wurde mit Skepsis reagiert, den 
Genossenschaften das Überleben in der 
Marktwirtschaft abgesprochen und ihr Ent-
wicklungsweg von Politik und Wirtschaft  „mit 
Steinen gepflastert“. 

Durch das Wirken einer Initiativgruppe in 
Sachsen und des neu gegründeten Genos-
senschaftsverbandes Sachsen gelang es, ca. 
12 % der PGH in Sachsen in Umsetzung der 
VO über die Gründung, Tätigkeit und Um-
wandlung von Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks vom 08.03,1990 entgegen 
den Empfehlungen vieler Berater zur Beibe-
haltung der genossenschaftlichen Rechtsform 
zu bewegen und ihnen aktive Unterstützung 
bei der Umwandlung und der Anpassung der 
Strukturen an die marktwirtschaftlichen Erfor-
dernisse zu geben. Das war auch notwendig, 
denn die PG waren einer Reihe von Belas-
tungen ausgesetzt, die es zu bewältigen galt. 
Das waren z.B. 

• die Auseinandersetzung zur Umwandlung 
mit ausscheidenden Mitgliedern bzgl. ih-
res Anteils am unteilbaren Fonds, 

• Steuerliche Probleme ,wie 

     -  das  Versagen des Verlustvortrages zum 
Zeitpunkt der Umwandlung 
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     -  der  Erlass von Grunderwerbssteuerbe-
scheiden und 

     -  die Verweigerung der Anwendung des § 
22 KStG  zur genossen- 

         schaftlichen Rückvergütung, 

• die Einführung des Arbeitsrechts verbun-
den mit dem Abschluss von Arbeitsverträ-
gen mit den Mitgliedern, 

• die Anpassung der Kapazität an die markt-
wirtschaftlichen Erfordernisse sowie 

• Schwierigkeiten bei der Einordnung der 
Produktivgenossenschaften in die Bundes- 
und Landesförderprogramme zur Grün-
dung und Stärkung klein- und mittelständi-
scher Unternehmen, denn sie wurden als 
Kapitalgesellschaften angesehen. 

 

Inzwischen haben sich die Produktivgenos-
senschaften eindeutig zu mittelständischen 
Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Ihre 
Marktvorteile, wie regionaler Wirkungsradius, 
Kundennähe, hoher Bekanntheitsgrad, Quali-
tätsarbeit und eine überschaubare Unterneh-
mensgröße kamen ihnen dabei zu Gute. Ge-
genwärtig sind im Mitteldeutschen Genossen-
schaftsverband (Raiffeisen/ Schulze-Delitzsch) 
e.V. (MGV) 

69 PG aus Sachsen und Thüringen Mitglied,  

mit einem Gesamtumsatz in Höhe von ca. 45 
Mio.€    , 

1645  Mitgliedern  und  1715 Beschäftigten. 

Im Durchschnitt verfügen sie über 60 % Eigen-
kapital, bezogen auf die Bilanzsumme. 

Ich will nicht verschweigen, dass es in Krisen-
zeiten auch zu einigen Insolvenzen insbeson-

dere in stark gefährdeten Bauhaupt- und Ne-
bengewerken kam. Ursachen lagen hier ins-
besondere bei den Bedingungen im Bauge-
werbe, Stichwort Zahlungsmoral, und am Ma-
nagement einiger Vorstände, das noch nicht 
effizient genug entwickelt war. 

Die stärkste und stabilste Genossenschafts-
gruppe sind nach wie vor die Friseurgenos-
senschaften mit immer noch 27 Betrieben, 
davon 16 mit größer 1 Mio. € Umsatz und 11 
mit kleiner 1 Mio. € Umsatz. Seit Jahren führt 
der MGV einen Betriebsvergleich in dieser 
Gruppe durch und wertet ihn im Geschäftslei-
tertreffen mit den Vorständen aus. Die Eigen-
kapitalquote liegt hier bei ca. 68 % und hat 
sich fast jährlich leicht erhöht. Interessant ist 
auch der Anteil der Mitglieder an den Ge-
samtbeschäftigten. Bei einer Mitgliederzahl 
von 1159 Mitgliedern beträgt die Mitglieder-
quote 87 %. 

Fast alle diese Genossenschaften haben in 
ihrer Satzung die Mitgliedschaft an die Auf-
nahme eines unbefristeten Arbeitsverhältnis-
ses gekoppelt. Mit der Beendigung der Ar-
beitsverhältnisse endet auch die Mitglied-
schaft und die Auseinandersetzung erfolgt 
nach der Satzung. Die PG beteiligen sich seit 
Jahren rege an der Ausbildung, um ihren ei-
genen fachlichen Nachwuchs und potentielle 
Mitglieder heranzuziehen. 2009 waren z.B. in 
den Friseurgenossenschaften  99 Auszubil-
dende tätig. 

Zur Entwicklung der Gruppe der PG hat sich 
der MGV seit seiner Gründung stets einge-
bracht und auch Erfolge verzeichnet, sei es 
bei der Klärung rechtlicher und steuerlicher 
Fragen sowie auch zur Verbesserung der 
Akzeptanz dieser Genossenschaften beim 
DGRV und bei anderen Regionalverbänden. 

Mit dem 1993 beim DGRV ins Leben gerufe-
nen Arbeitskreis „Produktivgenossenschaften“ 
unter Leitung von Herrn Dr. Wülker erfolgte 
zunächst eine bundesweite Bestandsaufnah-
me der PG, wurden der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Regionalverbänden gepflegt, 
Probleme einer zentralen Lösung zugeführt 
und die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. 

Leider gingen nach Einstellung des Arbeits-
kreises kaum noch Impulse zu PG vom 
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DGRV aus. Sehen wir uns die Definition des 
DGRV zu Produktivgenossenschaften im In-
ternet unter der Rubrik „Gewerbliche Genos-
senschaften“ an, so ist dort zu lesen: 

„Dazu gehören auch als Produktivgenossen-
schaften bezeichnete Zusammenschlüsse 
von Arbeitnehmern“. Ich denke, dass es nach 
nunmehr 20 Jahren einheitliches deutsches 
Genossenschaftswesen an der Zeit ist, diese 
Aussage zu konkretisieren. Aber hier zeigt sich 
auch, dass die PG immer noch nicht als „Un-
ternehmergenossenschaft“ verstanden wird. 

Ich habe bereits 2005 vor diesem Gremium 
eine vom MGV entwickelte Satzungsalternative 
angesprochen, die es Mitgliedern ermöglicht, 
auf der Grundlage einer Arbeitsvereinbarung 
aus dem Gesellschaftsrecht heraus ein abhän-
giges, entgeltliches Beschäftigungsverhältnis 
einzugehen. Dieser Weg wurde frei durch das 
Urteil des BAG vom 13.06.1996, wonach eine 
Trennung zwischen Mitgliedschaft und Arbeits-
verhältnis nicht zwingend notwendig ist. Ziel 
sollte es sein, das Mitglied aus dem Arbeit-
nehmerstatus in einen verantwortungsbewuss-
ten Mitarbeiter- und Mitgliederstatus zu brin-
gen. Die Klauenpfleger eG in Lohmen prakti-
ziert  diesen Weg seit einigen Jahren erfolg-
reich. 

Es lagen uns damals auch Stellungnahmen 
vom Landesarbeitsamt Sachsen, der AOK – 
Hauptverwaltung, dem Sächsischen Ministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit und dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales vor, die 
die Mitglieder von PG als abhängige Beschäf-
tigte sahen als Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme aller Versicherungsleistungen. 
Ebenso hat die mehrmalige Herausnahme der 
Mitglieder von PG aus der Allgemeinverbind-
licherklärung des Lohn- und Manteltarifvertra-
ges für Friseure in Sachsen unsere Auffassung 
bestärkt und war ein weiterer Schritt zur Ak-
zeptanz der PG als Unternehmen der Mitarbei-
terbeteiligung. Trotz dieser Unabhängigkeit 
vom Tarifvertrag zahlen die Friseurgenossen-
schaften leistungsorientierte Löhne, die dem 
Tarifsystem angepasst sind oder gar übertarif-
lich liegen. Eine Forderung nach Mindestlöh-
nen ist von dieser Gruppe nie ausgegangen. 

Der Verbund und auch die Genossenschafts-
wissenschaft hat die vergangenen Jahre leider 

nicht genutzt, um diese Problematik weiter zu 
durchdringen, so dass wir heute keinen 
Schritt weiter gekommen sind bei der Ausprä-
gung des Miteigentümerbewusstseins der 
Mitglieder. 

Unsere Juristen a. D. Frau Schleinig und Herr 
RA Scheibner haben sich nun erneut diesem 
Thema gewidmet und stellen ausgehend von 
der aktuellen Rechtsbasis im Gesellschafts-, 
Arbeits- und Sozialrecht eine Veröffentlichung 
in der Dokumentationsreihe  Heft 5  des För-
dervereins zur Diskussion, die, so hoffe ich, 
Multiplikatoren findet, um den gegenwärtig 
überwiegenden Arbeitnehmerstatus der Mit-
glieder auf den Prüfstand zu stellen und die 
Tätigkeit der Mitglieder aus dem Gesell-
schaftsrecht heraus auszugestalten. 

Und damit möchte ich zu den Anforderungen 
an die weitere Anpassung von PG überge-
hen, die Prof. Steding 2001 herausgearbeitet 
hat und deren Stand ich aus heutiger Sicht 
beleuchten möchte: 

1. Die strukturelle Anpassung der PG an die 
veränderten marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen ist weitgehend erfolgt. Die Ge-
nossenschaften in unserem Verbandsge-
biet sind wettbewerbsfähig, leistungsfähig 
und besitzen ein gutes Image in der Regi-
on und Akzeptanz bei Kunden und Liefe-
ranten. Dennoch ist es erforderlich, die 
Unternehmensstrategie ständig den 
Markterfordernissen anzupassen, die zwi-
schengenossenschaftliche Kooperation 
auszubauen und evtl. auch kleinere Ka-
pazitäten eines Gewerkes zu bündeln, um 
den Wettbewerbsdruck stand zu halten. 

2. Der Generationswechsel im Management 
der PG wurde ohne größere Probleme 
vollzogen. Die Mehrzahl der Genossen-
schaften hat 2010 ihr 50-jähriges Ge-
schäftsjubiläum begangen. Das Manage-
ment, zunehmend getragen durch mehre-
re Vorstandsmitglieder im Haupt-,  Neben- 
und Ehrenamt mit konkreter Geschäfts-
verteilung, hat sich bewährt. Die Qualität 
der Generalversammlungen ist gestiegen 
und das demokratische Grundverständnis 
weiter gewachsen. In Einzelfällen, in de-
nen Vorstandsvorsitzende versuchten, die 
Genossenschaft tendenziell für ihre eige-
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nen Interessen zu nutzen, erfolgten Amts-
enthebungen durch die Generalversamm-
lung. Oft waren diese Entscheidungen 
auch mit finanziellen Belastungen des Un-
ternehmens verbunden, aber aus heutiger 
Sicht richtig, denn diese Genossenschaften 
haben neue Wege eingeschlagen und sind 
heute stabil. Auch die Aufsichtsräte, die 
seit Jahren vom Verband geschult werden, 
nehmen ihre Verantwortung gegenüber 
den Vorständen und Mitgliedern besser 
wahr. 

3. Das Mitgliederpotential hat sich entspre-
chend der Leistungsentwicklung der Ge-
nossenschaften herausgebildet. Es gab 
keine gezielte subjektiv begründete Ab-
schmelzung der Mitgliederzahl. Das Nicht-
mitgliedergeschäft ist z. B. bei den Friseur-
genossenschaften in der Satzung einge-
schränkt und nur für Ausnahmefälle mit be-
fristetem Arbeitsvertrag möglich. Durch die 
Bindung der Mitgliedschaft an das unbefris-
tete Arbeitsverhältnis wird der Generatio-
nenvertrag wirksam umgesetzt und der 
Weg für neue Mitglieder frei. Dass das Mit-
gliederbewusstsein noch nicht zur Zufrie-
denheit entwickelt ist, liegt einerseits an 
dem immer noch gelebten Arbeitnehmer-
status der Mitglieder und an den Vorstän-
den, die noch zu wenig ihrer Verantwortung 
nachkommen, den Status der Mitglieder 
entsprechend zu entwickeln und neue Mit-
glieder auf ihre Stellung als Mitunterneh-
mer vorzubereiten. 

4. Bei der stärkeren Ausprägung der PG als 
„Unternehmergenossenschaft“ gibt es zwar 
Fortschritte bei der Mitwirkung, Mitgestal-
tung und Mitverantwortung der Mitglieder, 
aber der Arbeitnehmerstatus der Mitglieder 
überwiegt noch. Ich habe das bereits in 
meinen Ausführungen dargelegt. An die-
sem Thema muss sowohl im theoretischen 
Vorlauf als auch in der praktischen Umset-
zung weiter gearbeitet werden, weil diese 
Frage den Charakter der PG prägt. 

 

Lassen Sie mich noch etwas zu Neugründun-
gen von PG sagen. Ja, es gibt Neugründungen 
in den vergangenen Jahren, aber wir hatten 
uns auf diesem Gebiet mehr versprochen zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und auch als 
Modell zur Unternehmensnachfolge, insbe-
sondere nach der Novellierung des Genos-
senschaftsgesetzes im Zusammenhang mit 
der Herabsetzung der Zahl der Gründungs-
mitglieder auf  3 Personen. Ursachen liegen 
u. a. in der Gründungsberatung, von den Be-
raterfirmen und auch den Beratern der HK 
und IHK wird das Genossenschaftsmodell 
selten oder gar nicht bei einer Unterneh-
mensgründung in Betracht gezogen. Dazu 
kommt, dass trotz großer Bemühungen des 
MGV Fördermöglichkeiten bei einer Existenz-
gründung als PG versagt bleiben. Auch sind 
nicht alle Gründungen erfolgreich gewesen. 
Bei den Gründungen, die ich noch begleiten 
durfte, haben sich in der Gründungsphase 
meist Fördermitglieder, heute als investieren-
de Mitglieder bezeichnet, bereit erklärt, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für die poten-
tiellen Mitglieder zu unterstützen, denn bei 
der Aufnahme der Tätigkeit ist nicht sofort für 
alle  Gründungsmitglieder  Arbeit da. 

Ein Beispiel ist die cena & flora eG in Riesa, 
die 2004 gegründet wurde und heute am 
Markt präsent ist. In ihr sind von 8 Mitgliedern 
6 Mitglieder tätig. Erfolgreich ist auch die 
Haus- und Bauservice eG in Leipzig, die zu-
nächst als PG aus einer Schulungsmaßnah-
me des Arbeitsamtes heraus 2003 gegründet 
wurde, die aber inzwischen auch selbststän-
dige Handwerker als Mitglieder aufgenommen 
und somit beispielhaft ein genossenschaftli-
ches Netzwerk geschaffen hat. 

Was ist nun in der Folgezeit zu tun: 

• Die Entwicklung der PG sollte vom DGRV 
und den Regionalverbänden weiter mit 
dem notwendigen Nachdruck unterstützt 
und begleitet werden. Es wurden wesent-
liche Fortschritte zur Stabilisierung dieser 
Genossenschaften erreicht, aber sie dür-
fen uns nicht  zufrieden stellen. Politik und 
Wirtschaft haben sich auch nach 20 Jah-
ren noch nicht ausreichend gegenüber 
den PG geöffnet. Bedingt durch Perso-
nalwechsel gehen oft erreichte Erfolge 
wieder verloren. 

• Die Genossenschaftswissenschaft ist auf-
gerufen, nicht nur PG in ihrer Vergangen-
heit zu untersuchen und Faktoren darzu-
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legen, die ein Scheitern dieser Genossen-
schaftsgruppe voraussagen. Vielmehr ist 
es notwendig, auf den bestehenden Ver-
änderungen aufzubauen, Schwachstellen, 
wie z. B. das Identitätsprinzip zu untersu-
chen, Lösungsansätze aufzugreifen und 
genossenschafts-theoretisch zu fundieren. 
Es gilt also, wissenschaftlichen Vorlauf zu 
schaffen und dazu bieten die PG ein reiz-
volles und lohnendes Potential. 

Die von Kruck 1993 in seiner Veröffentlichung 
„Die gewerblichen Produktivgenossenschaften 
in Deutschland“ aufgestellte These 

-- wenn diese Genossenschaftsform alle Klip-
pen umschifft hätte und zur Blüte gelangt ist, 
bleibt immer noch das Problem, die genossen-
schaftliche Form zu verlieren – 

kann ich jedenfalls nicht mit tragen. Auch nach 
dem neuen Umwandlungsrecht gibt es dafür in 
Sachsen und Thüringen im gewerblichen Be-
reich keine Anzeichen. Wir hatten lediglich 3 
Umwandlungen zu verzeichnen, weil die Mit-
gliederzahl von 7 unterschritten wurde. Das 
wird bei 3 Mitgliedern nicht mehr passieren.  
Gegenwärtig wird sogar an der Umwandlung 
einer   Friseur – GmbH in eine eingetragene 
Genossenschaft  gearbeitet. 

Das Thema Produktivgenossenschaften ist 
und bleibt also auch weiter ein „Dauerbrenner“ 
in Genossenschaftstheorie und –praxis, wie es 
bereits 2001 Prof. Steding in seinem Schluss-
wort zum 8. Delitzscher Gespräch verkündet 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


